
Kreisblatt für de» Kreis Gießen.
Nr . 146 14 . November 1916

»n den Oberbürgermeister zu Gletzen und an die Großh,
Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Nachstehende Verordnung vom 4. Nvveniber 1916 sowie die

Bekanntmachung vom 8. November l . IS . ist alsbald ortsüblich zu
veröffentlichen.

Gießen,  den 10. Noveniber 1916.
' Gwßherzogliches Kreisamt Gießen.

vr . Usinge r.
! i, -

'> Berordnnng
über Höchstpreise für Zwiebeln . Vom 4. Noveinbcr 1916.

(- Auf Grund der Verordnung über Kriegs Maßnahmen AUL
E -ichenmg der Volksernährung vom 22 . Mai 1916i (Reichs- Gesetz¬
blatt S . 401) wird verordnet:

8 1. Der Preis für Zwiebeln aus der Ernte 1916 darf beim
Verkaufe durch den Erzeuger an btn  Großhändler folgende Sähe
für je 60 KilogranÄn nicht iibersteigen:

bis 14 . November 1916 einschließlich 7.50 Mk .,
8,25
9,00
9,75

10,50
11,25
12,00

vom 15. November „ 14 . Dezember 1916
„ 16 . Dezember „ 14 . Januar 1917
„ 15 . Jairuar „ 14 . Februar 1917
>, 15 . Februar „ 14. März 1917

16. MäM „ 14. April 1917
„ 15 . .April 1917 ab. 1 „ i ^ ,uu „

Mkaßgeberid ist der zu der vereinbarten Lieferungszeit gel¬
tende Höchstpreis. Der Preis gilt ausschließlich Sack frei nächster
Verladestelle des Verkäufers (Bahn oder Schiff) und schließt die
Kosten der Verladung daselbst ein.

Werden die Säcke mitverkauft , so darf der Preis für den Sack
nicht mehr als 1 Märk , Uno für den Sack, der mehr als 60 Kilo¬
gramm hält , nicht mehr als 1,25 Mark betragen . Für leihivciso
Ueberlasfnng der Säcke darf eine Sackleihgebühr bis zu 20 Pfg . für
jo 50 Kilogramm berechnet weroen . Werden die Säcke nicht innere
halb drei Wochen nach der Lieferung zurückgegeben, so darf die
Leihgebühr dann um 5 Pfg . für die Woche bis zum Höchstbetrage
von 1 Mk . êrhöht werden . Auge fange ne Worhen sind voll zu
berechnen.

§ 2. Verkauft der Erzeuger unmittelbar an den Kleinhändler
otet - Verbraucher , so darf der im 8 1 festgesetzte Preis zuzüglich der
Vergütung für Säcke um einen Betrag bis zu 2 Mk . erhöht iverden
Der Preis gilt für Lieferung frei Haus , Lager oder Laden des
Käufers.

8 3 . Beim Weiterverkäufe von Zwiebeln im Handel darf
vorbehaltlich der Vorschrift im 8 4 zu den rm 8 1 festgesetzten
Höchstpreisen nicht mehr als ins gesäurt 3,50 Mk . für je 50 Kilo-
aranmt Angeschlagen iverden . Der Preis gilt einschließlich Sack
frei Lager oder Laden des Käufers . /

Gemeinden über 100 000 Einwohner können bestimmen, daß
der Zuschlag (Abs. 1) um einen Betrag bis zu einer Mark für je
50 Kilogramm erhöht werden darf.

8 4 . Beim Weiterverkäufe von Zwiebeln aus der Ernte 1916
rm Kleinverkause dürfen die folgenden Preise für je 0,5 Kilogramm
nicht überschriittcn werden:

bis 14 . November 1916 einschließlich
vour 15. 9kovember„ 14 . Tezenrber 1916 „

„ 15 . Dezember „ 14. Januar 1917
„ 15 . Januar >, 14 . Februar 1917
„ 45 . Februar „ 14. März 1917 ,,

15 . März i„  14 . April 1917
„ 15 . April 1917 üb

Ms Kleinverkauf gilt die Abgabe an den Verbraucher " in
Mengen bis zu 5 Kilogramm einschließlich. Kommunal verbände,
und Gemeinden können den Klein Verkaufspreis für ihren Bezirk
Niedriger festsetzen. Genieinden über 100 000 Einwohner könnet
K den im Abs. 1 festgesetzten Preisen einen Zuschlag von 1 Pfg.
für je 0,5 Kilogramm zulasten.
m .S 5. Die Landeszentralbehördenköimen mit Zustimmung des
Präsidenten des Kriegsernährungsamts für besondere Zwiebel arten-
Wie me voten Littauer Steckzwiebeln und die zweijährigen Bor-
mev  Ziviebeln, sowie für aus dem dhusland eingeführte Zwiebeln
Musnabmen von den Höchstpreisen znlasseii.
. . § ,2 - Eigentuni an Zwiebeln kann durch Anordnung der

-Ustandigeri Behörde einer von dieser bezeichneten Person über¬
tragen werdcii . Dre Anordnung ist an den Besitzer zu richten. Das
Eigentum geht über , sobald die Anordnung dem Be¬
sitzer zügeht . Der von der Anordnung Betroffene ist verpflichtet,
die Borräte bis zum Ablauf einer in der Anordnung zu bestimmen¬
den Frist zu verwahren und pfleglich zu behandeln.
,0 .Ter  llebernahmeprels wird unter Berücksickstigung des zur
Zeit der Anordnung geltenden Höchstpreises, sowie der Gi'tte und
Verwertbarkeit der Vorräte von der zuständigen Behörde festgesetzt

Dat der Besitzer einer Auffordermig der zuständigen Behörde
ziir Ueberlassung der Vorräte innerhalb der gesetzten Frist nickst

10 Pfg .,

17 "
18 ;;
19 ,i  ,20

Folge geleistet, so ist der Nebernahniepreis um 2 Mark für je
50 Kilogramm zu kürzen.

Tie höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig über
Streitigkeiten , die sich aus der Anordnung ergeben , und über div
Kosten des Verfahrens.

8 7. Tie Landeszentralbehörden bestimmen , iver als höhere
Verwaltungsbehörde , zuständige Behörde und Kommun alverbandi
im Sinne dieser Verordnung anznsehen ist.

8 8 . Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen ivird
bestraft:

1. wer die in dieser Verordnung oder auf Grund dieser Ver¬
ordnung festgesetzten Preise überschreitet;

2 . wer einen anderen zum Mschluß eines Vertrages cmfsor-
dert , durch den die Preise (Nr . 1) überschritten werden
oder sich zu einem solchen Vertrag erbietet;

3 . wer der Verpflichtung , die Vorräte aufzubewahren und
pfleglich, zu behandeln (8 6) zuividerhandelt.

Neben der Strafe können die Gegenstände , auf die sich die
strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter
gehören oder nicht, eingezogen iverden.

8 9. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verbindung
in Kraft.

Berlin,  den 4. November 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . Helfferich.

Bekanntmachung
betreffend Höchstpreise für Zwiebeln . Vom 8 . November 1916 .,

Im Sinne der Verordnung des Stellvertreters des Reichs¬
kanzlers über Höchstpreise für Zwiebeln vom 4. November 1916
(Reichs -Gesetzbl. S . 1257 ) ist höhere Berwaltungsbehörde derj
Provinzialausschuß , zuständige Behörde das Kreisamt und Konv-
munalverband der Kreis.

Darmstadt,  den 8. November 1916.
Großherzogliches Ministerium des Innern,

v. H o m b e r g k.

Bekanntmachung
über Mischungen von Knochenmehl und Kali.

Bonl 24 . Oktober 1916.
Auf Grund des 8 12 Satz 4 der Bekanutmachnng tiber

künstliche Düngemittel vom 11 . Januar 1916 (Reichs -Gesetzbl.
S . 13) in der Fassung der . Bekanntmachung , betr . Abänderung
der Bekanntmachung über künstliche Düngemittel , vom 5 . Juni
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 440 ) und des 8 1 der Bekanntmachung
über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22 . Mai
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 402 ) rmrd folgendes bestimmt:

A^ N/el  I . Ter 8 6 letzter Msatz der Bekanntmachung
über küirstliche Düngemittel vom 11. Januar 1916 (Reichs -Ge-
setzblatt S . 13) erhält folgende Fassung:

„Das Mischen von phosphorsäurehaltigen Düngemitteln —
mtt Ausnahme von Superphosphat und aufgeschlossenem stick¬
stoffhaltigen ausländischen Guano — mit stickstoffhaltigen Stoffen
oder mtt Kalisalzen ist verboten . Zulässig ist jedoch das Mischen
von entleimten , nickst aufgeschlosseirem Knochenmehl mit Kali:
als eittleimies , nicht aufgeschlossenes Kuochenmehl im Sinne
dieser Vorschrift gelten nickst Stampfmehl TromMelmehl , Fleisch-
düngemehl , Fischdüngemehl , Fleischkiwchenmehl, Kadaverdünao
Niehl und ähnliche Mehle ."

. S r lj rceI H.  Tiefe Bekanntmachung tritt mit dem Tage
der Verküiidung rn Kraft.

Berlin,  24 . Oktober 1916.
Der Präsideiit des Kriegsernährungsamtes.

von Batocki.

Bekanntmachung.
Betr . : Maßregeln gegen die Maul - und Klauenseuche.

Wir bringen zur allgemeinen Kenntnis , daß auf Grund der im
Reichsanzeiger veröffentlichten Nachweisung über den Dtaird der
Maul - und Klaueii seil che vom 1. d. Mts . als verseucht zu gelten!
haben:

1. Im Großherzogtuni der Kreis Mainz.
2 . Im Reichsgebiet die Bezirke Gumbinnen , Marieniverder,

Potsdam , Frankfurt . Stettin , Stralsi .nd, Poseii . Breslau , Merse-
bürg , L>ck>lesmia , Dtishstdorf , Oberbahern , Pfalz , Oberftankn,
Mittelfranken , ttnterfranken Schwaben , Neckärkreis, Schwarzwalo-
kreis, Jag ft kreis , Tonaukreis , Mannheim , Mecklenburg Sehiveriu.
M ecklenburg-St relltz.

G i e ße n , den 11 . November 1916.
.Großherzoglichcs Kreisamt Gießeli.

I . B . : H e m m e r d e.
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Bekanntmachung
Aber einen HiKhstpreis für Weizengrieß . Vom 3. November 1916.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegs Maßnahmen
Pnr Sicherung der Volksernährung vom 22 . Mai 1916 (Reichs-
jNesetzbl. S . 401 ) wird verordnet:

8 1. Der Preis für Weizengrieß darf beim Verkauf ou den
Verbrailcher 56 Pfennig für das Kilogramm nicht übersteigen.

§ 2. Mit Gefängnis bis zu einen: Jahre und mit Geld-
Nvafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft:

1. wer der: im 8 1 bestimmten Preis überschreitet;
2 wer einen ander :: zun: Mschluß eines Vertrages auffordert,

durch den der Preis (8 1) überschritten wird , oder sich zu
einen: solchen Vertrag erbietet.

Nebei: der Strafe können die Gegenstände , auf die sich die
strafbare Handlung bezieht , ohne Uitterschied, ob sie dem Täter
gehören oder nicket, einge zogen werden.

8 3. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif¬
ten dieser Verordmmg zulassen.

8 4. Diese Berorvnung tritt am 20 . November 1916 in Kraft.
Berlin,  den 2. November 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr . Helfferich.

An den Oberbürgermeister zu Gießen und die Großh.
Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Vorstehende Bekanrttmachung ist ortsüblich zu veröffentlichen

zmd btc betreffenden Geschäfte sind zu bedeuten.
Gießen,  den 10 . Noveniber 1916.

Großherzogliches Kreisamt Gießen.
Dr . U s i n g e r.

Bekanntmachung.
B e t r . : Bucheckern.

Ter Präsident des Kriegsernährungsamtes in Berlin hat anl
30 . Oktober 1916 genehmigt , tmß gemäß 8 15 der Verordnung über
Bucheckern vorn 14 . September 1916 den Sammlern die hälfte
der gesammelm : Früchte , jedoch nicht mehr , rvie 25 Kilogräuttn,
zu belassen sei. Voransstizung hierfür ist, daß nach dein sachver-
ständigen .Gutachten der zuständigen örtlichen Forstbehörde die
Buchel -Mast nick-: so groß .ist, daß schnell end mühelos gesammelt
werden kaurr, oder , weim sonst die getroffene Ansn .rl ?ne von der
Verorduuug zur Förderung der Sammeltätigkeit dringend not¬
wendig erscheint ? Ta nam mündlich erteilter Auskunft der in
Betracht korninenden Grvßh . Oberförstereien in den: ganzen Be¬
zirk keine Voll .uast vorhanden ist und die zweite Voraussetzung
für den Kreis Gießen als zutreffend anzusehen ist, bestimmen mir
hiermit nach allgemein erteilter Ermächtigung Großh . Ministe¬
riums des Innern , daß die erivähnte Ausnahme für der: Kreis
Gießen vom 1. November 1916 ab zu gelter: hat.

Weiter rvird hiermit augeordnet , daß der Preis für das Kilo¬
gramm al ẑnliefernder Duckeckern von 0,50 Mk . aus 0,60 Mk . vom
gleichen Zeitpunkt ab erhöht rmrd.

Tie Großh . Bürgermeistereien beauftrage :: mir hiermit . Vor¬
stehendes alsbald in ortsüblicher Weise bekannt zu machen ; auch
Iverden sie an die baldige Erledigung der Berickchsauflage vom
26 . Oktober 1916 (Kreisblatt Nr . 138 vom 31 . Oktober 1916)
erinnert . Tie nach den 88 2 r:nd 4 der Verordnung vom
14 . Septernber 1916 (abgedruckt in : Kreisblatt Nr . 1261 zu er¬
stattenden Anzeigen sind von den örtliche : Sammelstellen inöglichst
bald an d:e Firma Conrad Afxpeb, Tarmstadt , Bismarckstr . Nr . 61,
AU richten.

Gießen,  den 11 . November 1916.
Gwßherzogliches Kreisamt Gieße::.

_ Dr . U s i :: g er. _
Bekanntmachung.

©e tr . : Den Unterricht der landwirtschaftl . Winterschnle Lich
im Winter 1916/17.

In Anbetrackxt der zum diesjährigen Schulbesuch an der
landwirtschastl . Winterichule Lich angeineldeten geringen Sckniler-
Aahl hat Großh . Ministerium des Innern , Abteilung für Land¬
wirtschaft , Handel und Gewerbe sich damit einverstanden erklärt,
daß m diesem Winterhalbjahr von einer Unterrichtserteilnug
'im  der genannten Anstalt abgesehen wird.

Gießen,  den 10 . Noveniber 1916.
- Gwßherzogliches Kreisamt Gieße::.

Dr . Usinger.

An die Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Vorstehende Bekannttnachung v̂ollen Sie in ortsüblicher Weise
zur öffentlichen Kenntnis bringen.

G i e ß e u, den 10 . November 1916.
Großherzogliches Kreisamt Gieße:: .

Dr . U s i n g e r.

Bekanntmachung.
. Am Sonntag , den 19 . November 1916 , nach¬

mittags DL  Uhr , findet im Saal des Felsenket-
Gcke Bahnhof - und Liebigstraße in Gießen,

eine Versanrnrlung rmseres Vereins statt, in der Herr Professor
Dr. Meeberger . Giehen.

einen Vortrag über
„Untere tef(sfrf=ü.tatllfeecri'isrpj"

Juden : wir zu dieser Versammlung , die im
HurbUck aus die darin zu erörternden überaus wichligen Frag nt
der Votksernährung von größter Bedeutung ist, nicht nur die Mit¬
glieder unseres Vereins , sondern alle Landwirte  des Be¬
zirks , die an diesen Fragen naturgemäß gleichfalls interessiert sind,
hiermit einladen , bitten wir um einen möglichst zahlreickz-en Besuch.

Jnsbeiondere ist es erwünscht , daß die .Herren Bürger¬
meister  oder deren Stellvertreter im Interesse ihrer Gemein¬
den an der Versammlung teilnehmen , und daß auch die Herren
Lehrer  möglichst zahlreich vertreten sind.

Tie .Herren Bürgermeister werden hiermit ersucht, das Vor¬
stehende ortsüblich zu veröffentlichen.

Gießen,  den 13 . November 1916.
NamenG des Vorstandes des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins

Gießen
_ _ Dr . Usinger,  Geheimerat. _

Bekanntmachung.
Betr . : Feldbereinigung L i ch; hier Drainagen.

In der Zeit vom 23. bis einschließlich 30 . November l . Js.
liegen werktags ans Großh . Bürgermeisterei Lich 5 Verzeichnisse,
Ausschläge über Verzinsung der Drainagekosten zur Einsicht der
Beteiligten offen.

Einwendungen hiergegen sind bei Meldung des Ausschlusses
innerhalb der oben angegebenen Ofsenlegungsfrlst schriftlich und,
mit Gründen versehen bei Großh Bürgermeisterei Lich einznreichen.

Friedberg,  den 2. November 1916.
Ter Großherzogliche Feldbereinigungskommissär:

S chn i t t s p a h n , Negierungsrat.

Bezirkssparkasse Gießen.
Bilanz für 1915 Kj. :

nachdem über den Reingewinn von 106 527,16 Mk . verfügt
worden ist.

Ord.
VernlögenNr. .Ä 4

1. Kassenbestand(RechnnngSrest) . . . 385 302 81
2. Ansgeliehene Kapitalien. 21373161 43
3. Wertpapiere:

Nennwert 1961 250 ^ Buchwert . 1 761 402
4. Wert der Mobilien (nach Ab-

schreibungen) . 14 387 91
5. Wert der Immobilien ' (nach Ab¬

schreibungen) : . . . . ^ . 153679 68
6. Guthaben an Stückzinsen. 5290 81

23 693 224 64

Ord.
Nr. Schulden J6

1. Einlagen . .21 258 167
1 404 978

82
2. Aufgenommene Kapitalien. 15
3. Für verkaufte, aber noch nicht ein-

gelöste Marken der Psennig-
sparkasse. 15 768 19

4. Rücklage. 1014310 48
23 693 224 64

Vorstehende Bilanz wird dem Art. 3, Abs. 4 des Ge¬
setzes über die öffentlichen Sparkassen entsprechend zur
Kenntnis der Vezirksangehörigen gebracht.

Gießeil, den 11. Noveinber 1916. ED
Der Direktor der Bezirköspartajse Gießen.

l\  n dj ei « .

ZwillingSrunddruck der Brühl ' scheu  ttn v.-Buch - und Steindruckerei . R . Lange,  Gießen.
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